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DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7359/1-Pr 1/93 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrats 

zur Zahl 57721J-NR/1993 

'5t24 lAB 

1994 -02- 09 

zu 51i2./J 
Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Severin Renoldner, Freunde und Freundinnen 
, 

haben an mich eine schriftliche Anfrage, betreffend die Vernehmung eines Verdächti­

ger. A.H.S. vor dem Landesgericht für Strafsachen Wien am 11.10.1993, 16.35 Uhr, 

Aktenzeichen 22c Vr 13558/93 (richtig 22c Vr 13556/93), gerichtet und folgende Fra­

gen gestellt: 

"1. Hat oder hatte Frau Kadriye Özden ein Dienstverhältnis zur türkischen 

Botschaft? 

Sind Ihnen die dort herrschenden Vorurteile gegenüber der kurdischen Bevölke­

rung in der Türkei bekannt? 

2. Welche Ansicht vertreten Sie zur Unbefangenheit der Dolmetscherin Kadriye 

Özden? 

3. Sind Sie sich des Problems bewußt, daß türkische Dolmetscher mit antikurdi­

schen Vorurteilen gegenüber Kurden eingesetzt werden? 

Was tun Sie zur Lösung dieses Problems? 

4. Ist Kadriye Özden tatsächlich eine gerichtlich beeidete Dolmetscherin? 

Wann, wo und von wem wurde die dafür notwendige Qualifikation erbracht, 

überprüft bzw. die Vereidigung vorgenommen? 

5. Wann und wo hat sie ihr Dolmetsch-Studium abgeschlossen? 

6. Welche Personen sind als gerichtlich beeidete Dolmetscher für Deutsch-Tür­

kisch und Deutsch-Kurdisch anerkannt? (Bitte um eine Liste) 
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7. Welche rechtlichen Möglichkeiten hat ein zu unrecht Beschuldigter, wie in o.g. 

Fall, gegen ein - ihm ursprünglich nicht verständliches - schriftliches Protokoll, 

einer mit ihm in einer anderen Sprache durchgeführten Vernehmung 

vorzugehen? 

8. Hätte es für den Betroffenen eine Möglichkeit gegeben, auf der Ausfertigung ei­

ner türkischen Fassung des Vernehmungsprotokolls zu bestehen und nur die­

ses zu unterschreiben? 

9. Wie werden Sie gewährleisten, daß das Verfahren gegen A. H. S. nicht von Vor­

urteilen in dem genannten Vernehmungsprotokoll negativ zu seinen Ungunsten 

behandelt wird?" 

Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

Über ein allfälliges Dienstverhältnis von Frau Kadriye Özden zur türkischen Botschaft 

liegen dem Bundesministerium für Justiz keine Unterlagen vor. Im übrigen fällt die Be­

urteilung des Verhältnisses der türkischen Botschaft zur kurdischen Bevölkerung in der 

Türkei nicht in den Vollziehungsbereich des Bundesministers für Justiz. 

Frau Kadriye Özden wurde am 6.3.1975 vom Präsidenten des Landesgerichts für 

Strafsachen Wien gemäß § 82 Abs. 2 der Geschäftsordnung für die Gerichte I. und 

11. Instanz (Geo.), BGB\. Nr. 264/1951, als Hausdolmetscherin angelobt. Sie wird seit­

dem nach Mitteilung des Präsidenten des Landesgerichts für Strafsachen Wien laufend 

als Dolmetscherin für die türkische Sprache herangezogen. Beschwerden über ihre 

diesbezügliche Tätigkeit sind bisher nicht bekannt geworden. Es besteht daher auch 

kein Grund zur Annahme, daß sie ihrer Dolmetschertätigkeit nicht mit dem erforderli­

chen Verantwortungsbewußtsein nachkommt. Im übrigen wäre eine allfällige Befan­

genheit im Einzelfall vom zuständigen Richter zu beurteilen. Im gegenständlichen Fall 

hat übrigens der Vernommene nach Mitteilung der die Vernehmung durchführenden 

Richterin keinerlei Einwände gegen die Dolmetscherin erhoben, sodaß auch kein An­

laß für eine allfällige Befangenheitsprüfung bestand. 

P ARL7359 (Pr 1) 

5724/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 7

www.parlament.gv.at



3 

Zu 3: 

Anhaltspunkte dafür, daß von den Gerichten eingesetzte türkische Dolmetscher anti­

kurdische Vorurteile gegenüber Kurden haben könnten, liegen mir nicht vor und erge­

ben sich nach dem vom Bundesministerium für Justiz eingeholten Bericht auch nicht 

aus dem geschilderten Anlaßfall. Sollte ein derartiger Fall tatsächlich auftreten, wäre 

daraufim Einzelfall vom Gericht Bedacht zu nehmen. 

Zu4: 

Wie ich bereits zum Punkt 1 erwähnt habe, wurde Frau Kadriye Özden am 6.3.1975 

vom Präsidenten des Landesgerichts für Strafsachen Wien gemäß § 82 Abs. 2 der Ge­

schäftsordnung für die Gerichte I. und 11. Instanz (Geo.), BGBI. Nr. 264/1951, als Haus­

dolmetscherin angelobt. Nach dieser Bestimmung, die auch nach Inkrafttreten des 

Bundesgesetzes über den allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen und 

Dolmetscher, BGBI. Nr. 137/1975, aufrechterhalten wurde (vgl. RV 1335 BlgNR 13. 

GP, 12), kann dann, wenn sich das Bedürfnis nach einem Dolmetsch bei mündlichen 

Vernehmungen häufig ergibt, eine Person für die Verwendung als Dolmetsch bei Ge­

richt ein- für allemal beeidet werden (Hausdolmetsch). Zum Zeitpunkt der Angelobung 

war Frau Özden bereits mehrere Jahre als Dolmetscherin bei Polizeibehörden und fall­

weise auch bei Gerichten tätig, studierte seit 1968 an der Hochschule für Welthandel in 

Wien Fremdenverkehr und hatte einen Gewerbeschein für ein Übersetzungsbüro. In 

weiterer Folge hat sie sich am 20.9.1976 auch einer Feststellung des Ausmaßes ihrer 

Befähigung zur Sprachvermittlung zwischen Türkisch und Deutsch durch das Institut 

für Dolmetschausbildung an der Universität Wien unterzogen. 

Der Abschluß eines Dolmetschstudiums durch Frau Özden ist dem Bundesministerium 

für Justiz nicht bekannt. Der Abschluß eines solchen Studiums ist auch nicht Voraus­

setzung für die Heranziehung als gerichtlicher Dolmetscher. 

Zu 6: 

Nach Mitteilung des Präsidenten des Landesgerichts für Strafsachen Wien ist dort ne­

ben Frau Kadriye Özden keine weitere Person als Hausdolmetsch tür die türkische 

Sprache vereidigt. 
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Eine Liste der im Oberlandesgerichtssprengel Wien in das Verzeichnis der allgemein 

beeideten gerichtlichen Dolmetscher eingetragenen Dolmetscher für die türkische 

Sprache ist der Anfragebeantwortung angeschlossen. Eine besondere Liste von Dol­

metschern für die kurdische Sprache wird nicht geführt. 

Im Falle mißverständlicher oder sonst mangelhafter Protokollierung seiner Aussage 

durch den Untersuchungsrichter hat jedermann, also auch ein fremdsprachiger Be­

schuldigter, die Möglichkeit, seine ergänzende Vernehmung zu beantragen oder die 

seiner Meinung nach aufklärungsbedürftige Passage des Protokolls auf andere Weise, 

z.B. mittels Schriftsatzes, aus seiner Sicht zu erläutern. Eine solche Ergänzung oder 

Erläuterung ist auch anläßlich der Vernehmung in der Hauptverhandlung möglich. 

Die deutsche Sprache ist, unbeschadet der den sprachlichen Minderheiten eingeräum­

ten Rechte, die Staatssprache der Republik (Art. 8. B-VG) und damit auch die Ge­

richtssprache. Fremdsprachigen Beschuldigten ist Übersetzungshilfe zu leisten (vgl. § 

38a StPOidF des Strafprozeßänderungsgesetzes 1993, BGBI. Nr. 526). Protokolle 

sind im Strafverfahren jedenfalls in deutscher Sprache abzufassen; eine Ausnahme be­

steht lediglich für den Fall, daß es für die Beurteilung der Sache notwendig oder wichtig 

ist, einen fremdsprachigen Zeugen "unter Beibehaltung seiner eigenen Ausdrücke re­

dend anzuführen" (§§ 104 Abs. 3, 163 StPO). 

Zu 9: 

Die kritisierte Passage des Vernehmungsprotokolles ist zweifellos mißverständlich und 

grammatikalisch unglücklich formuliert. Da Vernehmungsprotokolle in der Regel nicht 

die wörtliche Wiedergabe der Aussage enthalten (§ 104 Abs. 3 StPO), muß nicht eine 

fehlerhafte Übersetzung, sondern kann auch ein Formulierungsfehler beim Diktat des 

Protokolls durch die Untersuchungsrichterin hiefür ursächlich sein. Durch die in der sel­

ben Vernehmung festgehaltene dezidierte Aussage des Beschuldigten "Ich habe die 

Dienstpistole nicht angegriffen" scheint jedoch im Zusammenhang mit der leugnenden 

Verantwortung vor der Sicherheitsbehörde jeder Zweifel darüber ausgeräumt zu sein, 

daß der Beschuldigte auch in seiner gerichtlichen Vernehmung die gegen ihn erhobe­

nen Vorwürfe in Abrede gestellt hat. 
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Da auch die Staatsanwaltschaft Wien den Inhalt des Vernehmungsprotokolles unter 

diesem Gesichtspunkt sieht, ist nicht zu befürchten, daß die mißverständliche Protokol­

lierung als (Teil-)Geständnis gewertet werden könnte. 

~ . Februar 1994 / 

Ä~ 
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TUlK 

TUclt 

lJc.phll. 
Edith Harianne GUlcin 
AMBROS 

Emanuel 
AYDIN 

TUrlt Hag.phil. 
Hasan 
AYTERIN 

TUrlt Hag. 

'l'lIrlt 

aalih 
Bl\SÖZEN 

Serdar 
BILGE 

TlIrlt Dr.iur. 

TUrlt 

Dietrich 
DERBOLAV 

Dezen Fatma 
DOLBYJ 

TUrlt Ing. 
olttay 
DÖ5m 

TUrlt Mag.phil. 
Ernst-Ol1nther 
DUSCHANER 

TUrlt Hag.phil. 

TUrlt 

TUrk 

'I'Urtt 

TUrlt 

Bannslor1!l 
EGGBARDT 

Ulksr 
etlruu\H 

Ahmet 
RARAYAZILI 

Mahlll3t BUlant 
KONARCI 

Nermin DUrdane 
LEIBRER 

TUrk Mag.rer.nat. 

TUrk 

TUrlt 

TUrlt 

8uzIiIIl 
MEHRINOER-CELEBI 

Viktoria Ragina Anna 
NEMEC-AAAL 

Hehlll8t 
ÖZTURK 

Sirma 
SAOLAM 

22.10.1937 Dolmotscherln 
589 

16.5.1947 Reverend (Priester) 
566 

2.3.1946 Freibarufl.Oolmatscher 
590 

15.11.1948 Student 
591 

26.6.1955 Student 
4210 

5.1.1938 Richter 
592 

15.11.1951 Dolmetscherin 
597 

10.1.1937 Textiling. 
593 

27.10.1948 Dolmetacher 
594 

19.1.1948 Journalistin 
595 

1030 Wlon, Vordero Zol1amtBtr. 11 

1130 Wien, Speisingerstr. 107 

1170 Wien, ROkitanskyg. 5/27 

2483 Ebreichsdorf, Bauptplatz 23 
BUro: 1030 ~len, HagenmUllerg. 1 

1120 Wien, FlurschUtzstr.36/XII/37 

.1190 Wien, Haclthoferg. 11/5/30 

1090 Wien, Schulz-Straßnitzkyg. 7/3 

2653 Pottschach, Or.Karl Renner­
straße 80/c/2 

2291 Lassee, ERZ 883 7/160 

1070 Wien, Zieglerg. 22/7 

3.9.1952 Fre!barufl.Oolmstscherin 1060 Wien, Linlte W!enzeils 58/11b 
596 

5.9.2956 Kranltenpfleger 1100 Wien, Ada-Christan-O.2 B/29 
10008 

19.4.1950 Student, Deutachkuroleh- 1140 Wien, Linzaratr. 160/15/ö 
598 rer f.Gaatarbaiterltinder 

2.8.1951 Dolmetscher!n 1160 Wien, Kollburgg.16 
599 

21.5.1949 Chomllterin 1180 WIGn, ssmparotr.60/20 
7020 

22.4.1938 Freibarufl.Dolmatscherin 1182 Wien, Gentzg. 57/18 
4211 

2.3.1968 Frsibarufl.Dollll8tBcher Whg.1 1100 Wi0n, Siccardaburgg. ö6/l7 
433 BUrol 10~0 Wien, Argentinierotr. 28 

12.12.1964 Angestellte 
10295 

1190 Wien, Dollingergasse 4/8 

73 38 623 

Whg.1 80~ 09 16 

W'hg.1 46 34 35 
AutotClll.1 
0663-18 545 

BUro: 73 67 253 

81 54 555 

37 48 71 
52 152/463 

310 97 53 
0663/88 78 04 

02630/36 519 

02213/2868 

93 46 86 

BUro: 586 <17 4<1 

535 <18 72 
88 06 39 (BUrO) 
06638/23 <153' 

9<1 07 7<1 

<16 39 373 

310 29 27 

<17 95 087 

6025979 
5051220 

BUro: 
505 57 M/16 
Mobllul.1 
0663/911 45 51 
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l"llrk l.J1pl.1ng. 18.9.1952 Nachrichtentechniker 1120 Wien, An den FroBchlacken 11-13/3 665 00 80 A 
HaBan HuluBi 7002 665 00 81 Falt 
BAR 

TUrk Magjhll. 15.9.1955 Dolmetscherin 1120 Wien, An den Froschlacken 11/3 665 00 80 Al. 
Lud 11a 4723 665 00 81 Falt 
BAR 

TUrk 2.11.1963 Dolmetscher 1070 Wien, Kandlg.25/2/13 526 98 08 A 
Nurhan 10156 
Sthoo!YAN 

TUrk Oi~l.Ing. 24.9. 1946 Dlpl.lng. CUr BauwesCB 2500 Baden, ~eilburgotr. 28 02252/<15155 C 
Me mat 6090 Gerlchtadolmetoch 
TOP ALOOKCEL I 

" 
TUrlt 01pl.lng. 13.8.1948 Architektin 1090 Wien, MOGerg.13/2/7-8 713 86 67/13 I 

A 
Randan 10157 31 05 633 
UYAR 

TUrk 12.4.1946 Freiberufl.DolmstBcher 1140 Wien, Cumbarlandstr.5/5/9 89 42 955 A 
Kamll Sedat 603 0663/01 17 69 
UYAR 
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